
Nachrichtlicher Hinweis
Gemäß Bundesfernstraßengesetz (FStrG) §9 (1) / Nds. Straßengesetz (NStrG)
§24 (1) ist entlang der Bundesfernstraße B6 mit 20m eine Bauverbotszone vom
äußeren befestigten Fahrbahnrand einzuhalten. Dies gilt auch für Nebenanlagen
gemäß §23 (5) BauNVO, andere sich über die Erdgleiche erhebende Anlagen,
für Abgrabungen oder Aufschüttungen größeren Umfangs sowie Werbeanlagen.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche zu Gunsten des Flurstücks
42/6, Gemarkung Neustadt a. Rbge., Flur 11 (§9 Abs.1 Nr.21 BauGB)

Richtfunktrasse Richtfunktrasse mit Bauhöhenbeschränkung im Schutzstreifen
- siehe Nachrichtliche Übernahme -Richtfunktrasse

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
§1 Gliederung der Gewerbegebiete (gemäß §1 Abs.4 und 5 i.V.m. Abs.9 BauNVO)

1. Innenstadtrelevante Einzelhandelsbetriebe sind nicht zulässig. Als innenstadtrelevanter Einzelhandel
    gelten Betriebe mit folgenden Sortimentsgruppen:
    a) Bekleidung, Lederwaren, Schuhe
    b) Lebensmittel, Nahrungs-und Genussmittel (ohne Getränkehandel)
    c) Bücher, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren
    d) Baby- und Kinderartikel
    e) Foto, Optik
     f) Glas, Porzellan, Keramik, Geschenkartikel
    g) Bastelartikel, Handarbeiten, Kurzwaren
    h) Kunst, Antiquitäten
     i) Uhren, Schmuck
     j) Spielwaren, Sportartikel
    k) Drogerie, Kosmetik, Haushaltswaren
     l) Apotheken
   m) Orthopädie, Sanitätswaren

2. Randsortimente dürfen nicht mehr als 10% der gesamten Verkaufsfläche umfassen.

§2 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
Gemäß §9 Abs.1 Ziffer 25 BauGB sind auf den im Bebauungsplan ausgewiesenen Flächen zum
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern standortheimische Gehölze lückenlos anzupflanzen und zu
erhalten.

§3 Flächenbezogener Schallleistungspegel
Die im Plan festgesetzten Werte des flächenbezogenen Schallleistungspegels können im Einzelfall
ausnahmsweise überschritten werden, wenn nachgewiesen wird, daß die Überschreitung durch
Maßnahmen bzw. Gegebenheiten (z.B. an die Lärmquelle angrenzende Gebäude oder Wände auf
demselben Grundstück) ausgeglichen wird, die eine freie Schallausbreitung behindert.

§4 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
Das Flurstück 187/1 ist mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten des Flurstückes 42/6,
Gemarkung Neustadt a. Rbge., Flur 11 zu belasten.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
Über den Planbereich verläuft die Richtfunkverbindung Nr.119, Hannover/Gr. Buchholz - Linsburg, der
Deutschen Telekom für den Telekommunikationsverkehr.

Die maximale zulässige Bauhöhe von 50m über Grund darf in bestimmten Zonen innerhalb des
Schutzbereiches der Richtfunkverbindung nicht überschritten werden, um das Funkfeld nicht zu
beeinträchtigen.
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Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB )

Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23
BauNVO)

Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen (§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Bereich ohne Ein-und Ausfahrt (§9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses (§9 Abs. 1 Nr.
16 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
die Regelung des WasserabflussesR
Zweckbestimmung: Regenwasserrückhaltebecken

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7
BauGB)
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Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §16 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
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56t / 41n Zulässiger flächenbezogener Schalleistungspegel in dB(A) je m² (t = tags 6:00
Uhr-22:00 Uhr / n = nachts 22:00 Uhr-6:00 Uhr)

Erläuterung der Planzeichen

ÜBERSICHTSPLAN  M. 1: 5000

STADT  NEUSTADT  A. RBGE.
KERNSTADT
BEBAUUNGSPLAN  NR. 128E
1. Änderung
"Gewerbegebiet Ost -
Heinr.-Göbel-Str./Justus-v.-Liebig-Str."
M. 1 : 1000

Geändert:

Planerstellung:Planung: Herr Nülle Frau Herrmann 29.01.2001

Textliche Festsetzungen

Verfahrensvermerke des Bebauungsplanes
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